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Aﬁ,_,.«f"(D'ie Statutenbestimmungen
_#tir schweizerische Einfuhr-Syndikate.

A

/" In Ergiinzung fritherer Mitteilungen werden noch folgende
auf den Kinfuhrtrust bezughabende Bestimmungen bekannt
gegeben :

Art, 6 der Ausfithrungsbestimmungen. der S, S. S. (Société
suisse de surveillance économique) hat folgenden Wortlaut:
»Die S.8.S. wird darauf hinwirken, dal} die verschiedenen
Industrien der Schweiz zu Syndikaten oder (xenossenschaften
sich vereinigen. Sobald sich ein solches Syndikat oder einc
solche Genossenschaft gebildet hat, verpflichtet sich die
S. S. S., unter Ausschluf3 anderer Abnehmer, nur noch an
diese zu liefern, Zurzeit ist die Syndikalisierung folgender
Industrien in Aussicht genommen: 1. Metallindustrie, 2. In-
dustrie chemischer Erzeugnisse, 3. Farbindustrie, 4, Textil-
industrie, 5. Nahrungsmittelindustrie.

Die S.8S.S. wird auf ihren Namen, aber auf Kosten und
Gefahr der Abnehmer, vor Griindung dieser Syndikate oder
im Fall ihrer Auflosung diejenigen Waren cinlagern, die sie
hatte kommen lassen. Die Syndikate und Genossenschaften
werden, soweit die Verhiltnisse es erlauben, nach dem Vor-
bilde der Metalleinfuhr-Genossenschaft und unter Kontrolle
der 8.8.8. gebildet.

Die nicht in Syndikaten oder Genossenschaften vereinigten
Warenabnehmer sollen durch Deponierung einer Barkaution
Garantic leisten fiir die richtige Befolgung der an die Waren-
einfuhr in die Schweiz geknipften Bedingungen. Sie aner-
kennen fur alle Streitigkeiten die Zustéindigkeit der Gerichte
in Bern.“

Da noch einige Zeit vergehen wird, man spricht bis An-
fang Januar 1916, bis die S. S.S. organisiert ist und ihre
Titigkeit aufnehmen kann, so ist es nach Ansicht der Handels-
abteilung des schweizerischen Politischen Departements wiin-
schenswert, dafl in der Zwischenzeit Syndikate der verschie-
denen Branchen gebildet werden, damit sie rechtzeitig in
Funktion -treten konnen. Zundchst sind die oben erwihnten
fiunf Syndikate in Aussicht genommen, wobei es jedoch keines-
wegs ausgeschlossen ist, daf} sich auch Syndikate auflerhalb
dieser finf Gruppen bilden. Um zu zeigen, wie die Syndi-
kate ungefihr organisiert sein sollten, ist bei den Verhand-
lungen des Bundesrates mit den drei allierten Regierungen
der Entwurf eines Metallsyndikates aufgestellt worden,

Dem Syndikatsmuster der schweizerischen Metall-
einfuhr-Genossenschaft entnehmen wir folgende Be-
stimmungen, die analog fiur die ibrigen Industrieeinfuhr-
Genossenschaften in Anwendung kommen sollen:

Die Tatigkeit der Genossenschaft erstreckt sich im all-
gemeinen darauf, als Vermittlerin zwischen der S.S.S. und
den Mitgliedern zu dienen. Die Erzielung eines Gewinnes
wird von der Genossenschaft nicht bezweckt; immerhin steht
ihr die Schaffung eines Spezialfonds mittelst Verkaufs der
eingefilhrten Waren frei. Ein solcher im Interesse einzelner
Industrien anzulegender Reservefonds setzt die Zustimmung
der S.8S.S. und des Verwaltungsrates der Genossenschaft
voraus. Die Mitgliedschaft wird auf Grund eines vom Be-
werber unterzeichneten Beitrittsgesuches erworben, das vom
Ausschul3 des Verwaltungsrates zu genehmigen ist. Ein Ge-

such kann ohne Angabe der Verweigerungsgriinde abgewiesen
werden. Dem Abgewiesenen-steht der Rekurs an die S.S.S.
offen, die endgiiltig itber seine Aufnahme entscheidet. Jedes
Mitglied ist zur Uebernahme wenigstens eines Stammanteils
von 1000 Franken und zur Leistung der vom Verwaltungs-
rate darauf einberufenen Einzahlungen bis zum vollen Nenn-
betrag verpflichtet. Ein Mitglied kann hochstens zehn solche
Anteile iibernehmen. Die Anteilscheine lauten auf den Namen
und sind nicht tibertragbar.

Die Mitglieder sind unter Androhung des Ausschlusses
verpflichtet, alle Sendungen und Materialien, die auf der
Liste der Genossenschaft stehen und fiir welche sie Einkaufe
abgeschlossen haben, zum Zwecke der Einfuhr aus dem Aus-
land in die Schweiz an die S.S.S. adressieren zu lassen. Die
Genossenschaft wird sich mit der Zustellung an den Kiufer
befassen. Die Mitglieder sind ferner verpflichtet, dem Aus-
schul} des Verwaltungsrates jeden in der Schweiz erfolgten
Ankauf von unter den Genossenschaftszweck fallenden Waren
anzuzeigen. Die Genossenschaft behalt sich das Recht vor,
jedes von einem Mitglied eingegebene Gesuch um Einfuhr
von Waren, die auf der Liste stehen, ganz oder teilweise
abzulehnen. Die Mitglieder verpflichten sich, diejenigen unter
den Genossenschaftszweck fallenden Materialien, die sie zur
Zeit der Aufnahme in die Genossenschaft in der Schweiz
auf Lager haben, oder die sie in der Schweiz oder im Aus-
lande beziehen konnten, entweder in der Schweiz direkt zu
verwenden oder in ihrer eigenen Fabrikation zu gebrauchen,

Jede Ausfuhr der von den Mitgliedern in die Schweiz
durch Vermittlung der S.S.S. eingefiihrten oder in der Schweiz
gekauften oder beim Eintritt des Mitgliedes auf Lager be-
findlichen. Materialien,- die unter den Genossenschaftszweck
fallen, sowie jede Ausfuhr der von den Mitgliedern aus
diesen Materialien erstellten Fabrikate ist an die Zustimmung
der S.8S.8S. gebunden. Die aus dicsen Materialien hergestell-
ten Fabrikate konnen nicht exportiert werden, sofern der
Hauptwert der nach einem kriegfithrenden Staat auszufiih-
renden Fabrikate in Materialien liegt, deren Einfuhr durch
einen mit diesem in Kriegszustand befindlichen Staat oder
seine Allierten ermoglicht worden ist.

~ Die den Veredlungsverkehr beschlagenden Bestimmungen
unterliegen der Gutheifung durch die S.S.8S. Die durch die
Genossenschaft eingefithrten oder in der Schweiz gekauften
‘Materialien konnen zum Zwecke der Veredlung, d. h. zum
Zwecke der Verarbeitung durch Schmelzen, Legieren mit
andern Metallen, Giefen, Ziehen und Walzen ins Ausland
gesandt werden unter der Voraussetzung, daf sie in der
neuen Form binnen einer von der 8. S.S. festzusetzenden
Frist zurickgesandt werden. Ebenso soll der infolge der
Verarbeitung zuldssige Gewichtsverlust durch die S.S. S.
bestimmt werden. Die erforderliche Bewilligung zur Ausfuhr
zum Zwecke der Veredlung wird auf Vorschlag der S.S.S.
von der zustindigen eidgendssischen Behorde erteilt. Die
8.8. 8. wird ihren Vorschlag auf Gesuch der Mitglieder der
Genossenschaft machen, nachdem sie zu diesem Zwecke iiber
alle Kinzelheiten unterrichtet und von der Notwendigkeit
und Berechtigung des Gesuches iberzeugt worden ist.

Die Genossenschaft hat das Recht, durch ihre Organe
bei ihren Mitgliedern jede ihr gut scheinende Kontrolle
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iiber die Einhaltung der den Mitgliedern iiberbundenen Ver-
pflichtungen auszuiiben. Die Mitglieder haben zu diesem
Zwecke den Organen- der Genossenschaft freien Zutritt in
ihre Fabrikationsstitten, ibre Magazine und ihre Bureaus,
und freien Einblick in alle Biicher und Belege zu gewihren,
die iiber die Verwendung der bezogenen Materialien Aus-
kunft geben. Ein gleiches Kontrollrecht ist auch den Mit-
gliedern der S.S. 8. vorbehalten, die vom Verwaltungsrat
der 8. 8. 8. zu diesem Zwecke abgeordnet werden. Es is
indessen streng darauf zu halten, dall die Kontrolle durch
Personen, welche einem Konkurrenzgeschift angehéren, nur
mit ausdriicklicher Einwilligung des der Kontrolle unter-
stellten Mitgliedes ausgeiibt werden kann. Unter dem gleichen
Vorbehalt kann der Verwaltungsrat der S.S.S. auch Per-
sonen, die nicht Mitglieder der Genossenschaft oder der
S. 8. 8. sind, mit Kontrollmanahmen beauftragen. Das vom
Bundesrat beauftragte Mitglied hat immer das Recht, der
Kontrolle beizuwohnen.

Die Genossenschaft wird gehalten, zuhanden der S.S.S.
eine gewisse Summe als Garantie fiur die genaue
Beachtung der von ihren Mitgliedern iber-
nommenen Verpflichtungen zu hinterlegen. Fiar
die Berechnung des Anteils des einzelnen Mitgliedes an dieser
zu leistenden Garantiesumme gelten folgende Grundsitze:
Auf Grund der von dem einzelnen Mitgliede vor seinen Ein-
tritt vorzulegenden Ausweise iiber die vorhandenen Vorrite
an den unter den Genossenschaftszweck fallenden Materialien
wird deren Wert durch die S, S.S. nach dem Tageskurs des
Londoner Marktes festgesetzt. Nach dem so ermittelten Ge-
samtwerte dieser Vorrite wird die Summe berechnet, die
jedes Mitglied sogleich nach seiner Aufnahme als Kaution
bei der S.8.S. zu hinterlegen hat. In der Folge ist jedes
Mitglied verpflichtet, als Kaution fir die Erfillung der Ver-
pflichtungen, die es beim Bezug der durch Vermittlung der
S. 8. 8. eingefithrten Waren ibernommen hat, eine Summe
zu hinterlegen, die dem Wert der jeweilen bezogenen Waren
entspricht. Die Kaution kann in bar oder mit Genehmi-
gung der S.S.S. in erstklassigen Wertpapieren oder durch
Garantiebrief einer Bank geleistet werden. Barkautionen
werden mit 4 Prozent per Jahr verinst. Die Kaution wird
zuhanden der 8. S. S, bei der Schweizerischen Nationalbank
geleistet. Die Kaution haftet fir Konventionalstrafen, welche
die S. 8. S. iiber diejenigen verhiingt, die den statutarischen
Bestimmungen zuwiderhandeln, und es’ist die S.S.S. berech-
tigt, den Betrag der ausgesprochenen Konventionalstrafe unter
einfacher Notizgabe an die Genossenschaft aus deren Kaution
zu beziehen. Ist der Beweis der Verletzung der tibernom-
menen Verpflichtungen von seiten eines Mitgliedes geleistet,
so hat die Konventionalstrafe mindestens das Dreifache des
Weértes deir Waren zu betragen, die unrechtmiflig ausge-
fithrt oder im Widerspruch mit den erlassenen Vorschriften
im Veredlungsverkehr beniitzt worden sind. Der Strafberech-
nung ist der Wert zugrunde zu legen, den die Ware im
betreffenden Exportland hat. Die Konventionalstrafe wird
dem auf das fehlbare Mitglied entfallenden Teil der Kaution
entnommen und wenn dieser nicht ausreicht, dem auf die
iibrigen Mitglieder entfallenden Teile. Das fehlbare Mitglied
ist jedoch gehalten, den fehlenden Betrag binnen drei Tagen
zuriickzuerstatten, widrigenfalls der Ausschlufl aus der Ge-
nossenschaft verfiigt wird. Auch die S.S.S. ist berechtigt,
ein Mitglied, das den Bestimmungen der Genossenschaft zu-
widergehandelt hat, “auszuschlieBen. Strafrechtliche Verfol-
gung bleibt, soweit ein Straftatbestand vorliegt, vorbehalten.

Die Mitglieder sind verpflichtet, der S.S.S. fir die an
sie adressierten Sendungen im voraus Baranschaffung
beziiglich derjenigen Betriige zu leisten, welche bei Empfang-
nahme der Ware fiir diese selbst sowie fir Frachten, Ein-
fuhrzoll oder sonstige Spesen etwa zu bezahlen sind. Das
Mitglied allein ist verantwortlich fiir Verluste und Verzige-
rungen, die durch den Mangel rechtzeitiger Einzahlung dieser
Betrdge entstehen konnen.

Dartiberhin ist jedes Mitglied gehalten, zur Deckung der
Bureaukosten eine Kommission auf den Fakturabetrag der
einzelnen Lieferungen zu bezahlen.

P

Zum Einfuhrtrust. Seit den Ausfahrungen, die in der letaten
ummer der ,Mitteilungen* iiber diesen Gegenstand erschienen
sihd, hat sich die Lage der Industrien, die auf den Bezug von
dutch den Trust zu vermittelnden Rohmaterialien angewiesen
sind, in vielen Fillen erheblich verschlimmert, in der Organisation
des Trust selbst ist aber kein nennenswerter Fortschritt zu ver-
zeichnen, Wohl hat die Ernennung des Verwaltungsrates und der
Direktion stattgefunden, das Inkrafttreten der Organisation scheint
aber bedauerlicherweise noch in weiter Ferne zu stehen. Inzwischen
haben einzelne Industrie- und Handelsbranchen die erforderlichen
Vorarbeiten geleistet, um sich zu Syndikaten zusammenzuschlieBen,
wie solche vom Einfuhrtrust vorgesehen sind. Es ist dies insbe-
sondere. auch der Fall fiir die Baumwolle verbrauchenden In-
dustrien, die Baumwollspinnerei, -Zwirnerei und -Weberei, die
Seidenstoff- und Bandweberei und die Wirkerei; auch die Stickerei
wird sich in gleicher Weise organisieren. Die Statuten der Schweiz.
Importvereinigung fir Baumwolle und Baumwollfabrikate sind
der Direktion der Société Suisse de Surveillance (S. S. S.) zur Ge-
nehmigung unterbreitet worden und es soll die Grindung des
Syndikates anhand genommen werden, sobald die Priifung der
Statuten erfolgt sein wird. :

Uber die Moglichkeit der schweizer lschen Ausfuhr von Baum-
wolle und Baumwoll-Fabrikaten geben die Ausfihrungsbestim-
mungen der S.S.S., Artikel 10, folgende Auskunft: Die Ausfubr
soll gestattet sein: a) fir einfache und gezwirnte Baumwollgarne,
mit Ausnahme der englischen Nummern 10/18; 20/25; und den
Nummern 40/60 mit starker Drehung; b) fiir Baumwollgewebe mit
Ausnahme derjenigen, die Garne enthalten, die unter a) angefithrt
sind; ¢) far Stickereien und Plattstichgewebe.

Was die Sziden anbetrifft, so hat sich die Lage seit Er-
scheinen unserer letzten Besprechung in der Weise abgeklart, daB
tatsiichlich die Organisation eines Syndikates hier nicht in Frage
zii kommen scheint, da die Ein- und Ausfuhr ohne jede Ein-
schriinkung freigegeben ist. Ob zur Kontrolle der fiir die Ausfuhr

- nicht zugelassenen Seidenabfille und einzelnen- Seidengewebe, die

aber im Gesamt-Seidenverkehr eine ganz untergeordnete Rolle
spielen, eine besondere Organisation notwendig sein wird, ist noch
nicht festgestellt. In den Ausfahrungsbestimmungen der S.8. S,
Artikel 10, ist der Seidenverkehr wie folgt geregelt (wir ver-
offentlichen die franzésische Fassung, da diese das Original dar-
stellt und die deutsche Ubersetzung ungeniigend ist)' Es ist die
Ausfuhr gestattet von:

Soies greéges et ouvrées; fils de bourre de soie (sohdppe), soies
teintes chargées; tissus de soie et rubans servant exclusivement
4 Phabillement et & 'ameublement (& 'exception par conséquent
des déchets de soie, de la bourre, de la bourrette de soie en masse
ou peignée et des blousses - de soie en masse ou peignée (sauf les
tussahs), des fils de bourrette, des blousses de soie non teintes,
des tissus de bourrette et des blousses de soie pure, non teinte ni
imprimée, ni apprétée).

-@.

infuhrerschwerungen fiir englische
Baumwolle.

Hieriiber wird der «N.Z.Z.» noch folgendes geschrieben :

Unsere schweizerischen Textilindustrien leiden seit einiger
Zeit empfindlich unter der erschwerten und in den letzten
Wochen geradezu v§llig unterbundenen Zufuhr von
englischen Baumwollgarnen und Geweben; ja die Kalamitit
und 'der Mangel an den nétigen Produktionsmitteln ist da
und dort schon so stark geworden, dafl er zur voriiber-
gehenden Schlieung von Betrieben gefiihrt hat.

Unter diesen Verhiltnissen mufite die letater Tage durch
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die Presse gehende Nachricht, da} die englische Regierung
nunmehr auch formell ein vollstindiges Ausfuhrverbot fiir
Baumwollgarne und -Gewebe erlassen habe, naturgemiaf}
lebhafte Beunruhigung erwecken. Sie ist dann bekanntlich
sofort wieder dementiert worden, und auch die - englische
Gesandtschaft soll erklirt haben, nichts von einem Ausfubr-
verbote zu wissen. Demgegeniiber wurde aus Industriekreisen
mehrfach darauf hingewiesen, dal diese Auffassung ange-
sichts der Tatsachen nicht recht verstindlich sei und dafl
man nicht wohl begreifen konne, dall die englische Gesandt-
schaft von der kiirzlich erfolgten, neuen Regelung der
englischen Baumwollwarenausfuhr keine amtliche
Kenntnis habe.

Nach dem <«Manchester Guardian» ist ndmlich tatsich-
lich vorletzte Woche eine Order in Council der britischen
Regierung ergangen (verdffentlich in der offiziellen «London
Gazette> vom 19. Oktober), welche die fiir die Baumwoll-
und Baumwollwarenausfuhr geltenden Grundsitze neu regelt.
Dieser Beschluf3 wurde vom englischen Baumwollhandel un
der englischen Baumwollindustrie schon seit langer Zeit mit
Spannung erwartet und zahlreiche kritische Stimmen in den
englischen Blittern beweisen, daf§ gerade die seit mehreren
Wochen herrschende Unsicherheit iiber die endgiiltige
Regelung der Frage in den interessierten Kreisen als schwere
Hemmung empfunden wurde. Die nunmehr ergangene Order
in Council verbietet die Ausfuhr aller aus Baumwolle
hergestellten Artikel, mit Ausnahme von Baumwollspitzen und
Baumwollabfillen (all manufactures and products of cotton,
except cotton lace and cotton waste) nach allen. fremden
Lindern in Europa und am Mittellindischen und Schwarzen
Meere. Ausgenommen von diesem Verbote ist der
Export nach Frankreich, Rullland, sofern er nicht iiber
baltische Hifen geht, Italien, Spanien und Portugal. Formell
ist der Erlal eine Abinderung der Konterbande-Proklamation
vom 28; Juli, durch die der Export aller Baumwollartikel,
die der Luftschiffahrt dienen konnen, und aller Arten von
Baumwollabfillen gédnzlich verboten und die Ausfuhr von
Rohbaumwolle, Baumwollgarnen und Baumwollzwirn nach
andern als den oben genannten Lindern untersagt wurde.

Der «Manchester Guardian» nennt die neue Order in
Council eine erste legale Grundlage fiir ein System der all-
gemeinen Offentlichen Ueberwachung des Handels (a legal
groundwork of a system which makes it possible to say
that trading shall be under licence). Ihre Fassung beweise,
dal} die Regierung die Absicht habe, aus verschiedenen
Griinden eine absolute Kontrolle iiber die englische
Baumwollwarenausfuhr nach Holland, Dinemark,
Norwegen, Schweden, der Schweiz und den Balkanstaaten
anszuiiben, um wenn moglich zu verhindern, dal} iiber diese
Linder englische' Fabrikate indirekt dem Feinde zugefiihrt
wiirden,. Der Zweck der Neuregeiung ist also nicht Unter-
bindung der eigenen Versorgung dieser Linder, sondern
eine auf speziellen Ausfuhrbewilligungen be-
ruhende Ueberwachung der Exportentwicklung im Verkehr
mit den genannten  Kontinentalstaaten. Das Manchester
Blatt weist darauf hin, da§ die Ausfuhr von Baumwollgarnen
und Baumwollabfillen nach Holland schon seit einiger Zeit
unter einem solchen Regime steht und dal} sich also im
Verkehr mit diesem Lande weiter nichts iindert, als dafl
nun in Zukunft auch die iibrigen Baumwollartikel statt an
die Einzelfirmen an den Netherlands Oversea Trust ausge-
fiihrt werden, der seinerseits die zur Lrteilung der Ausfuhr-
erlaubnis nétigen Garantien gibt. Auch die Schweiz
habe, so wird bemerkt, einen Einfuhrtrust geschaffen,
der zweifellos in dhnlicher Weise den Import regulieren
werde. In den skandinavischen Lindern dagegen fehle
bisher noch ein entsprechendes Organ; doch sei zu wiinschen,
dall auch dort eine dhnliche Losung gefunden werde.

Der Londoner ¢Economist> ist mit dem <Manchester
Guardian» iibereinstimmend der Ansicht, dall die Bestim-

mungen der neuen Order in Council fiir die Ausfuhr Lan-
cashires keine grofie praktische Bedeutung haben und dal3
sie auch keine weitern Exporteinschrankungen in sich
schlieBfen, sobald man einmal iiber die Modalititen der Be-
-willigung der Ausfubrerlaubnis volle Klarheit habe. Diese
Klarheit scheint aber vorderhand leider noch zu fehlen
und anderseits ist auch unser Einfuhrtrust, die S.S. S,
noch nicht iiber das Stadium der Vorbereitungsarbeiten
gediehen. '

Von welch eminenter Bedeutung die moglichst.rasche
Betriebseroffnung der Société Suisse de Surveillance ist,
ergibt sich gerade aus den jetzigen Zufuhrschwierigkeiten
unserer Textilindustrie mit besonders groer Eindringlichkeit.

. Schweizerisches Ausfuhrverbot fiir Baumwolle. Der Bundesrat
)é: auf Antrag seines Politischen Departements beschlossen, bis
auf weiteres die Ausfuhr folgender Artikel zu verbieten: Baum-
wolle, gefirbt usw. (aus Nr. 342 des Zolltarifs); Baumwoll-
watte, andere als die dem Verbot bereits unterstellte gebleichte,
chemisch reine Watte; Werg aus Baumwolle, kardiert, in Lagen (aus
Nr.346); Baumwollgarne, roh, gedimpft, gebleicht, glaciert,
mercerisiert, gefarbt, bedruckt, einfach oder gezwirnt (Nr. 347 bis
357); Vigognegarne, unecht (Nr. 358).

Das Ausfuhrverbot findet bis auf weiteres auch Anwendung
auf gemischte Garne der vorstehend bezeichneten Art, soweit
sie nach dem Zolltarif den Garnen aus reiner Baumwolle gleich-
gestellt sind.

Garne aus Baumwolle mit Beimischung von anderen pflanz-
lichen oder tierischen Spinnstoffen sind, sofern sie infolge dieser
Beimischung unter andere als die vorn aufgefiihrten Tarifnummern
fallen, dem Verbot ebenfalls unterstellt, wenn die Absicht der Um-
gehung desselben zu vermuten ist.

Die Zollimter werden angewiesen, in solchen Fiillen der Ober-
zolldirektion Muster einzusenden. Erweist sich der Verdacht als
begriindet, so ist nach Art.3 des Bundesratsbeschlusses vom 18. Sep-
tember 1914 das Strafverfahren einzuleiten,

Dieser Beschluff trat am 19. Oktober 1915 in Kraft.

Dieses neue Ausfuhrverbot ist vom Bundesrate einzig mit Riick-
sicht auf Inlandsverhiltnisse erlassen worden. Infolge der hohen
Auslandspreise machte sich eine starke Abwanderung der Halb-
fabrikate (Garne usw.) ins Ausland geltend, sodaf namentlich die
Webereien der Ostschweiz sich nur noch mit Miihe die zur
Aufrechterhaltung ihrer Betriebe notwendige Zufuhr beschaffen
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Iiin- und Ausfuhr von Seidengeweben und Bindern im ersten
Halbfahr 1915. Nachdem die ersten Kriegsmonate und mit ihnen
e grofSten Verwirrungen und geschiiftlichen Storungen der Ver-

Zoll- und Handelsberichte

- gangenheit angehoren, hat sich der Verkehr in Seidenwaren immer

mehr der Kriegslage anzupassen versucht und es konnen daher die
fir das erste Halbjahr 1915, d. h. nach Ablauf der fiinf ersten
Kriegsmonate ausgewiesenen Kin- und Ausfuhrzahlen fir eine vor-
linfige Beurteilung der ,normalen® Kinwirkung des Krieges auf
die Seidenindustrie sehr wohl herangezogen werden. Dabei stellt
sich ganz allgemein heraus, daf die KErzeugung und der Verbrauch
von Seidenwaren keineswegs in dem Mafe zurickgegangen sind,
wie dies von' einem sog, Luxusartikel befiirchtet werden konnte:
der Krieg hat jedenfalls bewiesen, dafl die Bezeichnung von Seiden-
waren als Luxusartikel, wenigstens far den grofien Teil der Kr-
zeugung, nicht mehr zutrifft; die Seide hat sich tiberall eingebiirgert.

Das bedeutendste Seidenland Europas, Frankreich, bietet
allerdings ein ungiinsfiges Bild. Die weitgehenden militirischen
Aushebungen und Schwierigkeiten anderer Art haben die Produk-
tionsmaglichkeit der franzosischen Seidenweberei, und damit auch
die Ausfuhr, ganz bedeutend eingeschriinkt. Im ersten Halbjahr
stellte sich die. Ausfubr (ohne Samt und Pliisch, Gaze und Till)
auf: ;



	Die Statutenbestimmungen für schweizerische Einfuhr-Syndikate

